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RS OGH 1965/9/29 7Ob264/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1965

Norm

ABGB §1008

HVG §4

Rechtssatz

Ist der Vermittlungsagent zum Inkasso befugt, so muß der Geschäftsherr Zahlungen gegen sich gelten lassen, wenn

auch die Bestellung den von ihm dem Vertreter erteilten Weisungen widerspricht.
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